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Getrennte Abrechnung von Leistungen und
Medikamentenabgaben
Das Finanzamt kann, unter bestimmten Umständen, die getrennte Abrechnung von kura-
tiven Leistungen und abgegebenen bzw. angewendeten Medikamenten verlangen.

Auf Nachfrage erhalten Sie zu diesem Zweck eine separate Praxisdatei. Firma und Name
in dieser Praxisdatei muss den Zweck klar wiedergeben und einen eindeutigen Bezug zu
Ihrer tierärztlichen Praxis aufweisen. Die Bedingungen des Software-Abonnementver-
trags müssen eingehalten werden!

Evtl. benötigen Sie aber auch eine zweite Lizenz von WinVetpro.

Es gibt zwei Möglichkeiten die getrennte Abrechnung zu realisieren:

1. Getrennte Erfassung mit unterschiedlicher Praxis in der Leistungsdatei

Hierzu müssen Sie der Leistungsdatei mit den Medikamenten die alternative  Praxis-
datei manuell zuordnen. Wenn Sie diese Leistungsdateien nur auf einem bestimmten
PC Ihres Praxisnetzwerks erfassen, können Sie auf diesem unter Extras->Einstellun-
gen->Praxis diese Praxis als Standard setzen.

2. WinVetpro ermittelt über die Einstellungen beim Prefix, welche Leistungspositionen
separat verrechnet werden sollen. Leistungspositionen, die mit einem Prefix begin-
nen, dass bei „Abg.“ oder „Anw.“ mit einem „J“ gekennzeichnet sind, werden aus der
Leistungsdatei herausgelöst, gesammelt und in einer separaten Rechnung abgerech-
net.

Der Rechnungsassistent erlaubt die Einstellung des Rechnungstyps „Getrennte Ab-
rechnung für (Fremd-)Leistungen und Med.-Abgabe/Anwendung“ sowie der dafür
vorgesehenen Praxisdatei.
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